
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/1/8 2Ob584/79
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 Veröffentlicht am 08.01.1980

Norm

AußStrG §174 B

AußStrG §174 C1

Rechtssatz

Wenngleich die Einantwortungsurkunde an sich nur eine Verfügung deklarativer Natur sein und den Erben die

erforderliche Legitimation für den Rechtsverkehr bieten, mit anderen Worten eine Beurkundung ohne

Rechtskraftwirkung darstellen soll, wenn die Einantwortung in dem das Verlassenschaftsverfahren beendenden

Beschluß (Endbeschluß, Finalisierungsbeschluß, Mantelbeschluß) verfügt wurde, so kommt doch dann, wenn dies nicht

der Fall ist, der Einantwortungsurkunde Rechtswirksamkeit zu.
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